Statuten

Schupfart, 30. Januar 2006 21:30 Uhr

I. NAME, SITZ, ZWECK UND DEFINITION

Art. 1

Name und Sitz 


1) Unter dem Namen [Charango Schweiz] besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

2) Ein und derselbe Verein Charango Schweiz besteht ebenso unter dem sinngemäss in alle Landessprachen sowie ins Spanisch übersetzten Namen; [Charango Suisse], [Charango Svizzera], [Charango Svizra] sowie [Charango Suiza].

3) Der Sitz des Vereins ist an der Obermumpferstrasse 297 in 4325 Schupfart und kann per Statutenänderung auf Antrag des Vorstands geändert werden.

4) Der Verein besteht auf unbestimmte Zeit.

Art. 2.
Zweck 
1) Charango Schweiz bezweckt,

1) das gesellige Zusammensein zum Charangospiel von Musikern aller Erfahrungs- und Entwicklungsstufen zu ermöglichen, zu pflegen und zu fördern.

2) die Kommunikation und Kontaktaufnahme unter Charangospielern, insbesondere in der Schweiz wohnhaften, mittels eines Informationspools zu erleichtern.

3) Charanguisten-Treffen in der Schweiz organisieren zu können.

4) die Organisation von Charango-Konzerten unterstützen zu können.

5) Charango-Konzerte organisieren zu können.

2) 

1) Charango Schweiz  verfolgt keine Erwerbszwecke.

II. MITGLIEDSCHAFT

Art. 3

Mitglieder 

1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die einen Bezug zur Charangomusik in der Schweiz hat oder haben will.

Art. 4

Aufnahme 

1) Der Vorstand regelt die Modalitäten für die Aufnahme von  Mitgliedern, holt Auskünfte über den Kandidaten/die Kandidatin ein und bereitet Antragsunterlagen in beschlussfähiger Form für die definitive Aufnahme vor.

2) Gegen die Ablehnung des Aufnahmebegehrens besteht kein Rechtsmittel.

Art. 5

Beendigung 

der

Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss oder Austritt aus dem Verein. Der Austritt ist unter Wahrung allfälliger dem Verein gegenüber eingegangenen Verpflichtungen auf den Schluss eines Vereinsjahres zulässig. Der Austritt entbindet nicht von der Zahlung des Jahresbeitrages für das laufende Vereinsjahr.

Art. 6

Ausschluss 

1) Der Ausschluss aus dem Verein kann aus wichtigen Gründen durch Beschluss des Vorstandes und/oder der Mitgliederversammlung vorgenommen werden. Als wichtige Gründe gelten insbesondere Verletzungen der Statuten, Zuwiderhandlung gegen den Vereinszweck, unseriöses Verhalten bei der Organisation von Anlässen und Nichtzahlen des Mitgliederbeitrags. Der Vorstand ist jedoch nicht verpflichtet einen Grund für den Ausschluss anzugeben.

2) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das

Vereinsvermögen. (ZGB Art.73)

Art. 7

Mitgliederregister 

1) Das Sekretariat führt ein Mitgliederverzeichnis. Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen der persönlichen Daten sofort (per E-Mail oder Brief) an das Sekretariat zu melden.

III. ORGANISATION

A. Gemeinsame Bestimmungen

Sprachliche 
Gleichbehandlung 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen Statuten für Chargen die männliche

Sprachform verwendet; sie gilt selbstverständlich auch für das weibliche Ge-

schlecht.

Art. 8

Einberufung von

Sitzungen und
Anträgen
1) Die Organe von Charango Schweiz  versammeln sich auf Einladung ihrer Vorsitzenden so oft, wie es die Aktivitäten erfordern.

2) Sitzungen und Versammlungen können vom Vorstand auch als virtuelle Ereignisse einberufen werden (mittels Internet-Chat, Telefonkonferenz und/oder ähnlichen Techniken). Die herkömmliche, an einen realen Ort gebundenen Sitzungen und Versammlungen sind den virtuellen nach Möglichkeit vorzuziehen.

3) Ort und Datum sind den Mitgliedern wenn möglich mindestens zwei Wochen, die Traktanden spätestens acht Tage vor Sitzungsbeginn bekannt zu geben. Datum und Zeit virtueller Sitzungen sowie deren Traktanden sind mindestens 4 Tage vor Sitzungsbeginn bekanntzugeben.

4) Anträge einzelner Mitglieder sind dem Präsidenten so einzureichen, dass er sie auf die Traktandenliste setzen kann. Anträge zu Handen der Generalversammlung sind mit gehöriger Begründung mindestens acht Wochen vor der betreffenden Sitzung einzureichen und vom Vorstand vorzubereiten.

Art. 9

Stimmrecht 

1) Jedes an einer Versammlung, Sitzung oder Wahl teilnehmende Mitglied hat eine Stimme.

Art. 10

Wahlen und Beschlüsse

1) Die Organe von Charango Schweiz  fassen ihre Beschlüsse und vollziehen ihre Wahlen,

soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen.

2) Die Vorsitzenden stimmen mit 

3) Wenn die Versammlung aus mehr als zwei Mitgliedern besteht, steht bei Stimmengleichheit dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu.

4) Wenn die Versammlung nur aus zwei Mitgliedern besteht, muss für eine Beschlussfassung Einstimmigkeit bestehen.

 Art. 11

Amtsperiode und.

Amtsdauer 
1) Wahlen im Rahmen von Charango Schweiz  gelten für eine Amtsdauer von drei Jahren.

2) Wird während einer Amtsdauer eine Ersatzwahl nötig, gilt diese für den Rest

der Amtsdauer.

Art. 12

Sprachen und 
Regionen 
Aus administrativen Gründen ist die offizielle Sprache von Charango Schweiz , in der jedes Mitglied und Organ nach seiner Wahl verkehren kann, Deutsch. Sprachen und Regionen bilden kein Hindernis im Aufnahmeprozess von Neumitgliedern.

Art. 13

B. Organe im Einzelnen

Die Organe von Charango Schweiz  sind

1) die Generalversammlung

2) der Vorstand

1. Generalversammlung

Art. 14
Aufgaben und 
Befugnisse 
Die Generalversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

1) alle Fragen zu behandeln, die sich aus dem Vereinszweck ergeben und die

durch diese Statuten nicht einem anderen Organ in alleiniger Kompetenz

übertragen werden;

2) über Fragen zu entscheiden, die ihr vom Vorstand vorgelegt, ferner von

Mitgliedern fristgerecht eingereicht wurden, sofern sie vom Vorstand vor-

beraten worden sind;

3) die Rekurse betreffend den Ausschluss von juristischen Personen zu beurteilen.

4) den Präsidenten und die Mitglieder des Vorstandes zu wählen;

5) den Jahresbericht zu genehmigen, die Jahresrechnung abzunehmen und das

Jahresbudget gutzuheissen.

6) die Mitgliederbeiträge festzusetzen;

7) über Statutenänderungen und über die Auflösung von Charango Schweiz  Beschluss zu

fassen.

Art. 15

Einberufung 

1) Die Generalversammlung findet in der Regel einmal pro Jahr, mindestens jedoch alle drei Jahre statt.

2) Ort und Datum der Generalversammlung sind mindestens 12 Wochen vorher

bekannt zu geben. Im Übrigen bleibt Art. 8 vorbehalten.

Art. 16

2. Vorstand

Zusammensetzung 

1) Der Vorstand setzt sich aus mindestens zwei Mitgliedern zusammen.

Art. 17

Aufgaben und 

Befugnisse
Der Vorstand ist das ausführende Organ von Charango Schweiz . Er hat insbesondere

folgende Aufgaben und Befugnisse:

1) die Beschlüsse der Generalversammlung auszuführen

2) Tätigkeitsprogramme auszuarbeiten, durchzuführen und zu koordinieren;

3) die Statuten und Leitbilder durchzusetzen;

4) Kommitees zu bestellen und deren Mitglieder einschliesslich der Vorsitzenden

zu wählen;

5) die Sitzung der Generalversammlung und des Vorstandes vorzubereiten;

6) über die Aufnahme und den Ausschluss von Neumitgliedern zu beraten.

Art. 18

Präsident 

1) Der Präsident vertritt Charango Schweiz  nach aussen.

2) Der Präsident leitet die Sitzungen des Vorstandes sowie die Generalversammlung.

3) Der Präsident kann seine Befugnisse an einzelne Mitglieder des Vorstandes oder an andere Mitglieder delegieren.

IV. FINANZEN 

Art.21

Beiträge 

1) Die Auslagen von Charango Schweiz  werden durch Beiträge gedeckt;

2) Die Höhe der Mitgliederbeiträge für natürliche Personen wird von der Generalversammlung beschlossen.

3) Die Höhe der Mitgliederbeiträge für juristische Personen wird vom Vorstand beraten und der Generalversammlung zum Beschluss vorgelegt.

Art. 22

Erhebung 

1) Die von der Generalversammlung beschlossenen Beiträge werden vom Vorstand (Kassier) in Rechnung gestellt und eingezogen.

2) Bei Neueintritt in der Periode vom 1. Januar bis und mit 30. Juni wird jeweils der volle

Jahresbetrag erhoben. Bei Neueintritt in der Periode vom 1. Juli bis und mit 31. Dezember wird die Hälfte des Beitrages erhoben.

3) Der Jahresbeitrag für das Folgejahr wird jeweils Anfang Oktober in Rechnung gestellt und hat

eine Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Art. 23

Vereinsjahr 

1) Das Vereinsjahr endet jeweils mit dem 31. Dezember.

Art. 24

Haftung 

1) Für die Verbindlichkeiten von Charango Schweiz  haftet nur das Vereinsvermögen; eine

persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. (ZGB Art. 75a Cbis)

2) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das

Vereinsvermögen. (ZGB Art. 73)
V. STATUTENREVISION

Art. 25

Verfahren 

1) Eine Änderung der vorliegenden Statuten kann von der Generalversammlung mit

der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

2) Statutenänderungen sind vom Vorstand vorzuberaten.

VI. AUFLÖSUNG

Art. 26

Charango Schweiz  

1) Die Auflösung von Charango Schweiz  kann an einer Generalversammlung von einer

Zweidrittel-Mehrheit / der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

2) Eine schriftliche Abstimmung ausserhalb der Generalversammlung ist ausge-

schlossen.

3) Der Auflösungsantrag ist vom Vorstand vorzuberaten.

4) Im Fall der Auflösung hat die Generalversammlung über die Verwendung des

noch vorhandenen Vereinsmögens zu bestimmen.

VII. SCHLUSSBESTIMMUNG

Art. 27

Inkrafttreten und 

massgeblicher 
Wortlaut 

1) Diese Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Generalversammlung der

Mitglieder von Charango Schweiz  per sofort in Kraft.

2) Der deutsche Wortlaut ist massgebend, wenn derjenige einer allfälligen Übersetzung mit dem deutschen Wortlaut nicht übereinstimmt.

Beschlossen an der Generalversammlung der Mitglieder von Charango Schweiz 

vom 30. Januar 2006 in Schupfart
Charango Schweiz 

Der Präsident: 


Der Sekretär:

Markus Schmid


Victor Beck

